
Biberbacher Gemeindelaufer

Amtliche Mitteilung/Zugestellt durch Post.at

Nr. 2/2018 - 22. Jänner 2018

Theater 
"Die Gedächtnislücke"

09.-24.02.2018

Faschingskaffee
12.02.2018

Ortsschi- 
meisterschaften

25.02.2018

Sprechstunden des
Bürgermeisters:
Montag: 18:00 bis 19:00 Uhr
Um Voranmeldung wird
gebeten!

Parteienverkehrszeiten des
Gemeindeamtes:
Montag 07:30 bis 12:00 Uhr
und 13:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag kein
Parteienverkehr!

Öffnungszeiten 
ASZ Biberbach – Straß:
Montag 15:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 19:00 bis 20:00 Uhr

Redaktionsschluss für den nächsten Laufer ist am 18.02.2018.
WICHTIG: Bei Übermittlung einer Einschaltung achten Sie bitte bei der Gestaltung mit 

Fotos aus dem Internet auf das Urheberrecht und vermeiden Sie Copyright-Verletzungen!

Sehr geehrte Biberbacherinnen und Biberbacher!

In der Faschingszeit finden wieder ringsum eine 
Menge an Veranstaltungen statt. Es ist sehr erfreulich, 
dass einige traditionelle Veranstaltungen, wie die 
Bälle des Musikvereines Biberbach und des Roten 
Kreuzes, hervorragend besucht wurden und somit das 
Engagement der vielen ehrenamtlichen Organisatoren 
und Helfer belohnt wurde. Der gute Besuch zeigt die 
Verbundenheit der Menschen mit diesen Organisationen  

und letztendlich sichern die Einnahmen die Fortführung der für die 
Gesellschaft so wichtigen Vereinstätigkeiten.

Die Theaterbühne Biberbach eröffnet die heurige Vorstellungsreihe mit 
der Premiere des Stückes „Die Gedächtnislücke“ am 9.2.2018 im Gasthaus 
Kappl. Wir können alle wieder gespannt sein, mit welchen humoristischen 
Szenen und toller Schauspielkunst heuer von den Darstellern aufgewartet 
wird.

Einige Verunsicherung und Unklarheit hat die, schon über ein Jahr 
bestehende, Wohnstraße vor dem Gemeindefriedhof ausgelöst. 
Diesbezüglich finden sich auf den folgenden Seiten Informationen über 
die Lage und die Rechtssituation, die mit dieser Ausweisung verbunden 
ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur daran appellieren, dass es 
manchmal nötig ist, gewisse Erschwernisse in Kauf zu nehmen um wichtige, 
gemeinschaftliche Ziele erreichen zu können.

Falls Unklarheiten bestehen, stehen die Mitarbeiter des Gemeindeamtes, 
die Gemeinderäte oder ich selbst gerne zur Verfügung, um über die Details 
und Hintergründe dieser Regelung zu informieren. 

Mit besten Wünschen
Ihr Bürgermeister
DI Fritz Hinterleitner
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HERZLICH WILLKOMMEN, UNSERE NEUEN GEMEINDEBÜRGER!
Oliver Tlacbaba  am 25.12.2017 David Raphael Blamauer am 05.01.2018
Simone Bühringer  am 28.12.2017 Ilvy Engelbrechtsmüller am 12.01.2018

Amtliches/Aus der Gemeinde

Am 05.01.2018 fand die dritte Gratulationsfeier mit den Jubilaren von September bis Dezember 2017 
im GH Fischer statt. 

1.Reihe v. l.: Leopoldine Hirtl (85), Cäcilia Rittmannsberger (85), Erna Schörkhuber (80), Maria 
  Rittmannsberger (80)

2.Reihe v .l.: Pater Stefan Gruber, GR Ingrid Geirhofer, Hermine Reisinger (80), Pius Schörghuber (90), 
  Christine Bachler (80), Vize-Bgm. Max Soxberger

3. Reihe v. l.: Sabine Hölzl (Die Bäuerinnen), Alois Röcklinger (Seniorenbund), Adolf Leutgeb 
  (Pensionistenverband), GfGR Josef Aigner (Bauernbund), Bgm. Fritz Hinterleitner, 
  GfGR Herbert Hörndler

GRATULATIONSFEIER ©Gemeinde Biberbach

ERINNERUNG: KINDERGARTENEINSCHREIBUNG
Die Einschreibung für das kommende Kindergartenjahr 2018/2019 findet am 
Mittwoch, den 31. Jänner 2018 und Donnerstag, den 1. Februar 2018 
in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr im Kindergarten statt!

Aus organisatorischen Gründen – um auch längere Wartezeiten möglichst 
zu vermeiden – gilt für die Einschreibung folgende Einteilung nach dem 
Geburtsdatum der Kinder:

Mittwoch, 31. Jänner 2018: alle von 2014 bis Ende Dezember 2015 geborenen Kinder
Donnerstag, 1. Februar 2018: alle ab Jänner 2016 geborenen Kinder

Zur Einschreibung mögen die Geburtsurkunde und die Impfzeugnisse der Kinder mitgebracht werden.
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WOHNSTRASSE IM ORT
Da es in letzter Zeit zu vermehrten Unklarheiten hinsichtlich der Wohnstraße im Bereich Passivhaus- 
siedlung/ Gemeindefriedhof kommt, nun eine diesbezügliche Information.

Die Wohnstraße besteht seit Dezember 2016 und wurde auf einstimmige Empfehlung des Gemeinde- 
rates durch den Bürgermeister verordnet.

Die Straßenverkehrsordnung (§ 76b., Abs. I) regelt den Umfang des erlaubten Fahrzeugverkehrs in 
Wohnstraßen. Es ist ausschließlich das Zu- und Abfahren, jedoch nicht das Durchfahren, erlaubt.

„ … In einer solchen Wohnstraße ist der Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon sind der 
Fahrradverkehr, das Befahren mit Fahrzeugen des Straßendienstes, der Müllabfuhr, des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung des Dienstes sowie das Befahren zum Zwecke des 
Zu- und Abfahrens.“

Auf Betreiben der Apotheke in Seitenstetten werden vermehrt Kontrollen über die Einhaltung des 
Durchfahrtverbots vorgenommen und Verstöße bei der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt. 

Eine Zufahrt zu Friedhof sowie Sportanlage ist ausschließlich über die Landesstraße und die 
Gemeindestraße Pyhra möglich!

An einer Lösung für Friedhofsbesuche wird bereits intensiv gearbeitet.

JAGDPACHT
Der Jagdpachtverteilungsplan liegt in der Zeit vom 05.02.2018 bis zum 19.02.2018 während der 
Amtsstunden in der Gemeindekanzlei zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
Begründete Beschwerden gegen die Feststellung der Anteile sind in dieser Zeit schriftlich beim Obmann 
des Jagdausschusses im Wege des Gemeindeamtes einzubringen. 
Sollte im Jahr 2017 ein Besitzwechsel, Flächenänderung (Verkauf, Kauf), Änderung der Kontonummer 
oder Bankleitzahl erfolgt sein, bitten wir um Bekanntgabe am Gemeindeamt. 
Die Auszahlung erfolgt mittels Banküberweisung auf das von Ihnen bekanntgegebene Bankkonto Ende 
Februar 2018.

© NÖ Atlas
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Karriere im Hilfswerk
Als Niederösterreichs größter Anbieter von Dienstleistungen im 
Bereich Gesundheit und Soziales bieten wir ein breites Angebot zur 
Unterstützung in der Pflege von älteren und kranken Menschen.

Verstärken Sie unser Team! Das Hilfswerk in Aschbach sucht

Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
Ihre Aufgaben
In der mobilen Pflege und Betreuung erheben Sie Bedürfnisse, 
erstellen Diagnosen, planen und führen in Zusammenarbeit mit 
einem interdisziplinären Team Pflegemaßnahmen durch.

Ihr Profil
n Diplom für allgemeine und/oder psychiatrische Gesundheits- und  
 Krankenpflege 
n Selbstständigkeit, Flexibilität und Stressresistenz
n Führerschein B (eigener PKW von Vorteil)

Unser Angebot
n 30 Wochenstunden n Weiterbildungsmöglichkeiten
n Keine Nachtdienste    n Kilometergeld/Dienstauto
n Gehalt lt. SWÖ-KV ab € 2.203,20 brutto (Basis Vollzeit, plus SEG Zulage)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH, 
z.H. Mag. (FH) Evelyn Warum, E jobs@noe.hilfswerk.at
T 02742/249-1092, Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten

STELLENAUSSCHREIBUNG
NachmittagsbetreuuNg iN der Volksschule biberbach 

Die Stelle für die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule wird frei.

Sie haben Spaß daran mit Kindern zu arbeiten und sind verantwortungsbewusst?
Dann bewerben Sie sich!

Ihr Aufgabenbereich:
►Unterstützung der Pädagoginnen bei der Lernstunde
► Beaufsichtigung und Betreuung der Volksschulkinder  

Anforderungsprofil:
► Verantwortungsvoller Umgang mit Kindern
► Ausbildung als Freizeitpädagoge, Erzieher (Hortpädagoge), Lehrer 
► die fachliche Ausbildung kann bei Bedarf innerhalb von 1-2 Jahren nachgeholt werden

Anstellungserfordernisse:
► Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. Staatsbürgerschaft eines EU- oder EWR-Mitgliedsstaates
► Unbescholtenheit 

Geboten wird:
► Dienstverhältnis entsprechend den Bestimmungen des NÖ Gemeindevertragsbediensteten-
     gesetz 1976, LGBl. 2420 in der geltenden Fassung
► Teilzeitbeschäftigung mit sofortigem Eintritt
► Geregelte Arbeitszeiten von  ca. 11.45 bis
    17.00 Uhr 

© Pixabay

Bewerbungen müssen unter Anschluss der 
üblichen Bewerbungsunterlagen vor allem 

Lebenslauf, Arbeits-/Dienstzeugnisse
bis spätestens 07.02.2018 bei der

Gemeinde Biberbach einlangen. 
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Die Gemeinde Biberbach stellt der Reihe nach alle Ausschüsse vor, nunmehr den  
AUSSCHUSS FÜR KULTUR, FAMILIE, JUGEND UND VEREINE unter der Leitung von Obmann 
Maximilian Soxberger. 

Liebe Biberbacherinnen und Biberbacher! 
Seit 2000 bin ich als Gemeinderat und seit 2003 als geschäftsführender Gemeinderat der Gemeinde 
Biberbach tätig. Mit 2014 übernahm ich die Funktion des Vizebürgermeisters, sowie die Leitung des 
Ausschusses für Kultur, Familie, Jugend und Vereine. Der Ausschuss besteht derzeit aus elf Mitgliedern.

Obmann:   Vize-Bgm. Maximilian Soxberger
Obmann-Stv.: GfGR Josef Aigner
Mitglieder  Haydn Manfred, Geirhofer Ingrid, Marktl Helen, Kriener Gerhard, 
   Ritt Harald, Schlögelhofer Gerhard, Schneller Philipp, Sommer 
   Simone, Strohmayr Martin

Die Aufgaben des Ausschusses
Der Ausschuss nimmt eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben wahr. Dies ist neben der Ortsbild- 
und Denkmalpflege auch die Organisation unterschiedlichster Kultur- und Familienveranstaltungen. 
Die Themen Jugend und Jungbürgerfeier werden ebenso vom Kulturausschuss übernommen, wie die 
Planung des Kinderferienprogrammes und die Organisation von Feiern und Jubiläen der Gemeinde. 
Zudem bildet dieser Ausschuss auch das direkte Sprachrohr zu den vielen Biberbacher Vereinen und 

zeichnet sich für die Vereinskoordination und 
-förderung verantwortlich. Diese Förderung 
und Zusammenarbeit wurde im Jänner 2018 
auch mit dem Titel „Vereinsfreundlichste 
Gemeinde“ im Bezirk Amstetten ausge- 
zeichnet. Auch die laufende Kontaktpflege mit 
der Partnergemeinde Biberbach-Beilngries 
zählt zu den Agenden des Kulturausschusses. 
So fand im September 2017 ein Besuch beim 
Weinfest in Biberbach-Beilngries statt.

Im kommenden Jahr ist wieder ein vielfältiges Programm geplant. Das Highlight wird das Open-Air-
Konzert der Vierkanter am 25. August 2018, anlässlich 
ihres 20 jährigen Jubiläums, sein. Alljährlicher Fixpunkt 
ist wiederum der Biberbacher Advent im Dorf am 1. und 
2. Dezember 2018.

Ich danke dem Team des Kulturausschusses, des 
Gemeindeamts, des Bauhofs sowie den Vereinen für die 
gute Zusammenarbeit und freue mich auf viele neue 
Projekte und Kontakte mit unseren Biberbacherinnen 
und Biberbachern im Jahr 2018!

©Gemeinde Biberbach

©Land NÖ
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RAUSCHBRANDSCHUTZIMPFUNG
Wie alljährlich wird auch heuer, die Rauschbrandschutzimpfung durchgeführt. Landwirte, welche Rinder 
zu dieser Impfung haben, sollen dies so bald wie möglich (bis spätestens Mo., 26.02.2018) beim 
Gemeindeamt melden (Tel. 07476/8250). 
Wenn Tiere auf rauschbrandgefährliche Weiden (gesamtes Gemeindegebiet) gebracht werden, 
müssen sie ab einem Alter von mindestens 4 Monaten gegen Rauschbrand schutzgeimpft sein 
(spätestens 3 Wochen vor dem Auftrieb). Die staatliche Unterstützung für an Rauschbrand befallene 
Rinder wird nur dann ausbezahlt, wenn von der Impfung Gebrauch gemacht wurde.

Der Tarif für die Rauschbrandimpfung: 
Hofgebühr (1.-4. Tier inkl.) € 20,00 inkl. 20% Mwst. 
Ab dem 5. Rind € 2,40 inkl. 20% Mwst. 

Die Impfgebühr ist, wie in den letzten Jahren zuvor, von den 
Besitzern zu tragen. Der Impfstoff wird aus öffentlichen Mitteln 
bereitgestellt werden.

AN ALLE HUNDEBESITZER :
DAS „GACKERL“ GEHÖRT
INS SACKERL!
Hundekot ist nicht nur ein unhygienisches, 
ekelerregendes Problem sondern kann bei 
Menschen, Hunden und Weidetieren die 
Gesundheit gefährden. Im Kot können sich 
die Hunde selbst infizieren und werden somit, 
unbemerkt fürs Herrl/ Frauerl zum Parasitenwirt.
Besonders tragisch kann sich eine Infizierung 
mit dem Parasiten Neospora Caninum bei Kühen 
auswirken, wenn verunreinigte Gräser mitgefressen 
werden. Kälbermissbildungen, im schlimmsten Fall 
sogar Totgeburten können die Folge sein.

Darum weisen wir alle Hundebesitzer nochmals 
darauf hin, die Bestimmungen des NÖ 
Hundehaltegesetzes einzuhalten:

Es ist vorgeschrieben, dass der Hundeführer 
die Exkremente des Hundes, welche dieser an 
öffentlichen Orten im Ortsbereich, das ist ein 
baulich oder funktional zusammenhängender 
Teil eines Siedlungsgebietes, Schulen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Parkanlagen, 
Einkaufszentren, Freizeit- und Vergnügungsparks, 
Stiegenhäusern und Zugängen zu 
Mehrfamilienhäusern und in gemeinschaftlich 
genutzten Teilen von Wohnhausanlagen 
hinterlassen hat, unverzüglich beseitigen und 
entsorgen muss!

Am Themenweg und im gesamten Ortsgebiet 
sind Spender für „Gassibeutel“ angebracht und 
verpflichtend zu benützen! 
Die Beutel können über die 
Restmüllbehälter entsorgt 
werden. Für Gassigeher, 
die auch andere Wege 
(auch entlang von 
Straßen) wählen, sind am 
Gemeindeamt biologisch 
abbaubare Beutel zum 
Preis von € 2,- (20 Stk-
Packung) erhältlich.

©MA 48

©Gemeinde Biberbach



7

  NR. 2/2018

  
 
 
 
 

Zeitnehmung und Kurssetzung ASKÖ Waidhofen/Ybbs 
auf der Forsteralm 

 

Riesentorlauf  - 2 Durchgänge 
 

am Sonntag, den 25. Februar 2018, Start: 11:00 Uhr 
 
 

Anmeldung bis 
 

 spät. Freitag, 23.02.2018, 12:00 Uhr am Gemeindeamt Biberbach 
Startberechtigt sind alle Personen, die in Biberbach gemeldet sind. 

 
Für alle, bis zum Freitag, 23.02.2018, angemeldeten Kinder und Jugendliche 

(schulpflichtige) Teilnehmer gibt es eine   

GRATIS LIFTKARTE 
Für alle älteren Teilnehmer gibt es eine ermäßigte Liftkarte  

 
Startgebühr: NEU: eigene Kindergartenklasse (ab 01.09.2011 und jünger)  € 0,- 

 Alle anderen Teilnehmer:  € 4,- 

 

Nachmeldungen (Startgebühr € 6,-); 

 Abholung der Startnummern sowie Ausgabe der Liftkarte  am Sonntag vor dem Start  

(bis spät. 10:30 Uhr) im Gasthaus Forsterau (1. Stock ober der Liftkasse) möglich 

 

Familienwertung: 3 im gemeinsamen Haushalt lebende Personen;  

das Familienergebnis ergibt sich aus den Platzierungen der einzelnen Rennteilnehmer. 
 

Die Siegerehrung findet am Bewerbstag 

im Anschluss der Rennen (ca. 15:00 Uhr) im Gasthaus Forsterau statt. 

 

Auf rege Teilnahme freut sich das Team für Sport, Finanzen u. 

Infrastrukturentwicklungs KG 

 

          Sportreferent 

0664 915 34 55 ©Gemeinde Biberbach
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AUFGABEN  STREUOBSTBAUM   

 
Bewusstseinsbildung für alle die im Mostviertel daheim sind! 

 
 

1) CO2  Speicher Obstbaum – seine CO2  reduzierenden Fähigkeiten! 
 

2) Wasserspeicherkapazitäten – Schutz vor Humuserosion 
 
 
Zu 1) 
 
Ein Mostobstbaum mit einer Höhe von ca. 15m speichert in seinem Leben (~ 80 J.) 
ca. 1 Tonne CO2. 
 
Das würde umgerechnet auf das so herrlich blühende Mostviertel  
mit seinen ~ 500.000 Streuobstbäumen 2/3 Birnen 1/3 Äpfel (~ 300.000 Bez. Amstetten) 
bedeuten, dass mit Rücksichtnahme auf noch jüngere Bäume, ca. 300 000 Tonnen CO2 
gespeichert wird. 
 
Rechnet man diesen Wert auf ein durchschnittliches Kleinauto (Diesel) mit einer  Leistung 
von 15 000km/J. und einem ~ 150g CO2 Ausstoß/km um,  
so ergibt sich folgende Berechnung: 
 
 
15 000 x 0,150 = 2250kg CO2/Auto/Jahr 
 
300 000t CO2 (Bäume) : 2,25t CO2 (Auto) =  ca.130.000 Autos 
 
 
D.h. also, alleine die Streuobstbäume des Mostviertels nehmen in ihrem Leben  
den CO2 Ausstoß/Jahr von ~ 130.000 Autos auf!! 
 
 
Zu 2) 
 
Nicht vergessen werden sollte auch die Erosionsschutz Wirkung eines Baumes. 
So speichert ein ~ 80 jähriger Birnbaum ca. 80.000l Wasser pro Jahr,  
spendet im heißen Sommer natürlichen kühlen Schatten  
und verhindert durch seine Wind brechende Wirkung Humuserosionen,  
die pro Jahr und Hektar ca. 15 Tonnen  ausmachen können. 
 
 
Diese Tatsache sollte uns in Zeiten wie diesen zu denken geben und uns bestärken,  
diese so schönen, Landschaft prägenden Wahrzeichen des Mostviertels zu hüten, 
 ja weitere sogenannte Baumzeiler für unsere Kinder zu pflanzen,  
damit auch sie noch in einem gesunden zu Hause mit ihren Kindern leben können!!  
 
Die Baumpflanzaktion an der Moststrasse jeden Herbst (siehe www.gockl.at ) zeigt es vor! 
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KIRCHENBEITRAGSSTELLE
Die nächsten Parteiverkehrszeiten der Kirchenbeitragsstelle:
 -Montag, 19. Februar 2018 von 8-12 Uhr und 14-17 Uhr im Schloss St. Peter/Au

ENERGIE-FÖRDERUNG FÜR GEMEINDEN IM JAHR 2018
Mit der Energie-Spar-Gemeinde, einem 10-Punkte-Maßnahmen-Paket unterstützt das Land 
Niederösterreich auch im Jahr 2018 alle Gemeinden beim Energiesparen und beim Einsatz erneuerbarer 
Energieträger.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verkündete Ende Dezember gemeinsam mit LH-Stellvertreter 
Stephan Pernkopf und Gemeindebundpräsident Alfred Riedl die Verlängerung des Förderpaketes 
für ein weiteres Jahr. Das Bundesland 
Niederösterreich hat im Zuge der Aktion 
„Energie-Spar-Gemeinden“ seit dem Jahr 
2012 bereits über 500 Projekte unter- 
stützt, die ein Investitionsvolumen von 
über 100 Millionen Euro ausgelöst haben. 
Im Zuge des Förderprogrammes konnten 
140 Förderfälle im Bereich der e-Mobilität 
unterstützt werden, zudem wurden 
zusätzliche 169 Photovoltaikanlagen 
auf öffentlichen Gebäuden errichtet und 
insgesamt die thermische Sanierung von 
91 Gemeindegebäuden gefördert.

TOP FÖRDERUNGEN FÜR DAS JAHR 2018
Bis Ende September können die Bedarfszuweisungen „Energie-Spar-Gemeinde“ für 2018 in Anspruch 
genommen werden:
 •Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge mit Elektroantrieb (30 % der Kosten, max € 5.000,-)
 •Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden (30 % der Kosten, 
  max € 5.000,-)
 •Anschluss an Nahwärmeanlagen (30 % der Kosten, max € 5.000,-)
 •Errichtung von  thermische Solaranlagen auf Sport- und Freizeitanlagen (30 % der Kosten, 
  max € 5.000,-)
 •Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit LED (€ 100,- je Lichtpunkt)
 •Ersatz fossiler (inkl. Elektro) Heizungsanlagen durch Systeme auf Basis erneuerbarer Energie- 
   träger (30 % der Kosten, max. € 10.000,-)

FÖRDEREINREICHUNG AB 2018 DIGITAL
Die Förderanträge sind nach Projektabschluss bis zum 30. September des laufenden Jahres, beim Amt 
der NÖ Landesregierung einzureichen. Neu ist ab 1.1.2018 die Antragstellung ausschließlich auf der für 
Gemeinden zugänglichen Seite „E-Formulare für NÖ Gemeinden“ im Portalverbund.

© NLK Reinberger
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Einschaltungen

ELEKTRISCHES PFLEGEBETT
inkl. Matratze und elektrischer Luft- 
polstermatratze sowie Aufziehhilfe  für Patienten 
pro Monat um € 50,- zu vermieten.

Tel. 0676/74 63 932

Der USC Lisec Biberbach ladet auch heuer wieder alle zu unserem traditionellen
Skitag nach Donnersbachwald ein.

Wann:   Samstag, 3.2.2018

Abfahrt:   6.00 Uhr – BAUHOF (FF-DEPOT)

Rückkunft:  ca. 21.00 Uhr

Preis:   Erwachsene   € 63,--
   Jugend 1998-2000  € 61,--
   Kinder ab 2001  € 43,--

Jeder bekommt nach Abgabe der Liftkarte € 2,-- retour.

Anmeldung wie gehabt bei der Raiffeisenbank!

Auf einen gelungenen Skitag freut sich der Fußballverein
USC LISEC BIBERBACH

Ab Do., 1. Februar 2018 
bin ich wieder fit und 
gesund im Geschäft! 
Ich freue mich auf neue 
Terminvereinbarungen 
mit Ihnen!

Petra Grosser
Ihr Mode-Friseur

Telefon 07476/ 8166
3353 Biberbach 453

MODE-FRISEUR PETRA GROSSER

Einladung zum Faschingskaffee
Wir Bäuerinnen laden alle Frauen von Biberbach 
(wenn möglich kostümiert) zu einem gemütlichen 
Nachmittag mit lustigen Spielen und Kaffeejause 
ein.

Am Faschingmontag,
dem 12. Februar 2018

um 13.30 Uhr
im Gasthaus Fischer in Biberbach.

Auf Euer Kommen freuen sich

Thermenfahrt Geinberg
Die Bäuerinnen des Gebietes St. Peter/Au laden 
zu einem entspannenden Tag in die Therme 
Geinberg ein.

Datum:  Montag 5. März 2018
Abfahrt:  8 Uhr beim Urltalerhof
Rückkunft:  ca. 21.30 Uhr
Anmeldung: Anna Puchberger 
  Mobil: 0680/2230534

Anmeldeschluss: 23.02.2018
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Piraten auf Biberjagd!
Sonntag, 11. Februar 2018

13:30 Uhr am Dorfplatz

Geschenkverteilung an alle maskierten Kinder

Faschingsumzug mit der Ortsmusik in das GH Rittmannsberger

Die originellsten Gruppen werden prämiert

TOLLE TOMBOLA-PREISE
ZU GEWINNEN!!!

Wir laden euch recht herzlich ein und freuen
uns auf einen lustigen Nachmittag mit euch.

ÖVP BIBERBACH

mit
DJ ICE
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EINLADUNG ZUR

SCHULTASCHENAUSSTELLUNG
Festsaal Neue Mittelschule Seitenstetten
Amstettner Straße 29, Seitenstetten
Fr. 16.2.2018   08.30 - 18.00 Uhr
Sa. 17.2.2018  08.30 - 17.00 Uhr
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SO VIELSO VIELSCHULTA

GLÜCKSRAD

JEDES KIND GEWINNT

EINEN PREIS!

20 EURO GUTSCHEIN

BEIM KAUF EINES 

SCHULTASCHENSETS

AB 199,- EURO.
EINLÖSBAR BEIM 

NÄCHSTEN EINKAUF.

RUCKSÄCKE-20%(AUSGENOMMEN SATCH, COOCAZOO, 
BURTON UND AKTIONEN)

Endlich startet wieder Linedance Kurs
„á la Agnes“ in Biberbach

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Wann? Ab Montag, 26. Februar um 19:30 bis 21Uhr

Wo? im Gasthaus Fischer – Eingang hinten

Termine

Anfänger:

26.2., 5.3., 19.3., 9.4., 23.4., 7.5., 28.5., 11.6.

Fortgeschrittene:

26.2., 12.3., 26.3., 16.4., 30.4., 14.5., 4.6., 25.6.

Teilnehmerzahl: mind. 15 bis 20 Personen

Kosten: 40 Euro

Kursleitung: Agnes Berger (Diplom. Wellness-

  trainerin und Tagesmutter)

INFO und ANMELDUNG:

Bei Agnes Berger Tel.: 0676/629 48 16

Anmeldeschluss: 18.2. 2017
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden! 
 
„Die Zeiten ändern sich und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ 
Dieses Zitat trifft auf sämtliche Lebensbereiche zu - auch auf das Bankgeschäft. Seit der 
Gründung des „Spar- und Darlehenskassenverein Biberbach “ im Jahr 1896 hat sich Einiges 
verändert und so gibt es auch im Jahr 2018 wieder NEUES in Ihrer Raiffeisenbank. 
 
Die erste Veränderung erkennt man beim Betreten des Foyers: Der Bankomat und das 
Überweisungsterminal schauen anders aus, da beide Geräte erneuert wurden und  somit 
wieder auf dem neuesten Stand der Technik sind. Es gibt keinen eigenen 
Kontoauszugsdrucker mehr – die Kontoauszüge können nun bei beiden neuen Geräten 
ausgedruckt werden.  
 
Die zweite Änderung betrifft ab 15. 
Februar die Intensivierung der 
Beratungszeiten. Das  merkt man 
hauptsächlich an einem Dienstag - 
da ist die Bankstelle jetzt 
geschlossen.  Service- und 
Bargeldtransaktionen können an 
diesem Tag ausschließlich an den 
Selbstbedienungsgeräten 
durchgeführt werden. Für eine 
persönliche Beratung stehen wir,  nach 
vorheriger Terminvereinbarung, auch an diesem, wie an jedem anderen Tag der Woche - von 
Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 19 Uhr – gerne zur Verfügung. Mit dieser Anpassung der 
Servicezeiten tragen wir einfach den neuen Anforderungen und Wünschen unserer Kunden 
Rechnung - mehr Zeit für ausführliche Kundenberatung in ruhiger und diskreter Atmosphäre. 
Wir laden Sie, geschätzte Kunden aus Biberbach und Umgebung, herzlich ein, unsere 
verbesserten und erweiterten Beratungszeiten intensiv in Anspruch zu nehmen. 
Denn das ist uns weiterhin wichtig: Ihr verlässlicher regionaler Ansprechpartner in allen 
finanziellen Fragen zu sein. 
 
Unsere Beratungszeiten: 
Montag bis Freitag: jeweils von 7 – 19 Uhr  
 
 
Die Servicezeiten auf einen Blick: 
 
Montag  08:00 – 12:00 Uhr / 14:30 – 16:30 
Dienstag  nach Vereinbarung 
Mittwoch  08:00 – 12:00 Uhr / nach Vereinbarung 
Donnerstag  08:00 – 12.00 Uhr / nach Vereinbarung 
Freitag  08:00 – 12:00 Uhr / 14:30 – 16:30 
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www.noegkk.at
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Workshop mit Trainerin Sabine Edith Braun
 » Funktionelles Ganzkörpertraining
 » Kräftigung auf allen Vieren („Crawling Moves“)
 » Bewegungen aus Anspannung und Entspannung
 » Übungsablauf nach den Energiephasen der 5 Elemente
(Erde, Holz, Feuer, Metall und Wasser)

Bitte Matte mitbringen!

Kostenlose Teilnahme! Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldung erforderlich unter Tel.: 050 899-0154 oder 
unter amstetten@noegkk.at

deepWork© – Ganzkörpertraining
16. Februar 2018, 18:30 Uhr
Saal der Arbeiterkammer Amstetten 
3300 Amstetten, Wiener Straße 55

Das langfristige Abnehmprogramm unterstützt Sie bei der 
Umstellung Ihrer Ernährungsgewohnheiten  
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www.noegkk.at

Schlank mit der NÖGKK 
NÖGKK Service-Center Amstetten
3300 Amstetten, Anzengruberstraße 8

Anmeldung erforderlich unter Tel.: 050 899-0154

 » Programmstart: 14. Februar 2018
 » Programmdauer: 9-10 Monate, 12 Termine
 » Kostenbeitrag: 54,00 €
 » Voraussetzungen für die Teilnahme: 

 Versicherung bei der NÖGKK, BMI > 27, ab 18 Jahren
 » Teilnahme an einem Bewegungsprogramm möglich

   (Kostenbeitrag 25,00 €)

Begrenzte Teilnehmerzahl!
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NÖGKK: NEUE BETRÄGE IN DER KRANKENVERSICHERUNG FÜR 2018
Wie hoch ist im nächsten Jahr die Höchstbeitragsgrundlage, wie hoch die Rezeptgebühr? – die 
NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) informiert über neue Beträge, die ab 1. Jänner 2018 in der 
Krankenversicherung (für den Bereich ASVG-Allgemeines Sozialversiche-rungsgesetz) gelten: 

Die Höchstbeitragsgrundlage beträgt monatlich 5.130,-- € bzw. täglich 171,-- €, für Sonderzahlungen 
gilt ein Höchstbetrag von jährlich 10.260,-- €. Die Geringfügigkeitsgrenze liegt bei 438,05 € pro Monat. 

Die Rezeptgebühr beträgt im neuen Jahr 6,00 €. Eine Befreiung von der Rezeptgebühr können jene 
Personen beantragen, deren monatliche Nettoeinkünfte 909,42 € (für Alleinstehende) bzw. 1.363,52 € 
(für Ehepaare) nicht übersteigen. Ebenso gilt die Befreiung für Personen, die infolge von Leiden oder 
Gebrechen überdurchschnittliche Ausgaben nach-weisen (chronisch Kranke), sofern die monatlichen 
Nettoeinkünfte 1.045,83 € (für Alleinste-hende) bzw. 1.568,05 € (für Ehepaare) nicht übersteigen. In 
allen Fällen erhöhen sich diese Beträge für jedes Kind um 140,32 €.

Befreiungen aufgrund der Rezeptgebührenobergrenze (REGO) enden mit dem 31. Dezember eines 
Kalenderjahres. Die Rezeptgebühren sind daher ab dem 1. Jänner 2018 wiederum bis zum Erreichen 
der Rezeptgebührenobergrenze zu bezahlen (d. h. so lange, bis der Betrag von 2 Prozent des jeweiligen 
Nettoeinkommens erreicht wird). 

Der Selbstbehalt für Heilbehelfe (z. B. orthopädische Schuheinlagen) und Hilfsmittel (z. B. Krücken) 
beträgt mindestens 34,20 €; für Sehbehelfe mindestens 102,60 €. Für Kinder, die das 15. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, für schwerbehinderte Kinder sowie für Per-sonen, die wegen besonderer 
sozialer Schutzbedürftigkeit von der Rezeptgebühr befreit sind, gibt es keine Kostenbeteiligung.

Das Service-Entgelt für die e-card, das im November 2018 für das Jahr 2019 fällig wird, beträgt 11,70€.

Info: Von 1 Euro des Sozialversicherungsbeitrages verbleiben lediglich 20 Cent der NÖ 
Gebietskrankenkasse. Um Verwaltungskosten zu sparen, hebt die Krankenkasse die restli-chen 80 
Cent für andere Stellen (Pensionsversicherung, Unfallversicherung, 
Arbeitslosen-versicherung etc.) ein und leitet diese sofort weiter.

Anmeldung bitte bei, 
Adolf Leutgeb 0664 73842130 oder den 

SP-Gemeinderäten 
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JAGDBEKLEIDUNG & JAGDZUBEHÖR  -  TRACHTENMODE & ACCESSOIRES

ABVERKAUF 
Wir schaffen Platz für 
neue Trachtentrends! 

Soxi Jagd  3332 Biberbach, Einfaltsberg 422   0664 73624709  office@soxi-jagd.at  www.soxi-jagd.at  ATU69358205  

ADRESSE: 
3332 Biberbach 
Einfaltsberg 422

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag: 14:30 - 18:30 Uhr 
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung!

17.2.- 3.3.2018

bis zu-50%
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Für: 
 Kleidung und Zubehör 

für Erstkommunion und Firmung  
 Tracht 
 Fußballschuhe 
 Wanderschuhe und Wanderbekleidung  

  (Es werden max. 10 Stk.pro Person angenommen.                       
Bitte ordnungsgemäße und gereinigte Ware bringen.) 

 

 
 

 

Annahme: 8.00 - 10.30 Uhr  
         
Verkauf:    8.00 - 12.00 Uhr  
Rückgabe der nicht verkauften Waren: 
          12.30 – 13.30 Uhr 
___________________________________________ 
Die Einnahmen kommen den Schülern der Mittelschule zugute. 
Der Elternverein kassiert € 1,-- Bearbeitungsgebühr und behält sich ca. 10 % des erzielten 
Verkaufspreises  bzw. mindestens € 1,--/verkauften Stück. Für die zum Verkauf angebotenen Waren 
wird keine Haftung übernommen. Bitte beachten sie, dass nicht abgeholte Geldbeträge oder 
Gegenstände dem Elternverein zufallen. DANKE! DER ELTERNVEREIN 
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LRR Katharina Latschenberger 
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ÄRZTENOTDIENST IM FEBRUAR

VERANSTALTUNGEN IM FEBRUAR

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Gemeindeamt Biberbach,
3353 Biberbach, Im Ort 279, Tel.: 07476/8250, Fax 17

E-mail: gemeinde@biberbach.gv.at, www.biberbach.gv.at
Druck: Gemeindeamt Biberbach, in eigener Vervielfältigung

Verlagspostamt: 3356 Biberbach

01. Pensionistennachmittag Pensionistenverband GH Rittmannsberger
03. Schitag in Donnersbachwald Union Lisec Biberbach Abfahrt Bauhof
04. Familien- und Täuflingsmesse Pfarre Pfarrkirche
07. Seniorennachmittag Seniorenbund GH Fischer
09., 11.,
16., 17.,
18., 23.,
24.

Theather
"Die Gedächtnislücke" Theaterbühne GH Kappl

10. Regionaltreffen Wir Gemeinsam Volksschule
11. Kinderfasching ÖVP GH Rittmannsberger

12. Faschingskaffee Bäuerinnen Biberbach GH Fischer

14. Lesung LiteraturFREUnDE GH Kappl
24. Umtauschmarkt Elternverein NMS Seitenstetten

25. Ortsschimeisterschaften Sportreferat Forsteralm

26.-28. Vorspielabend 18:30 Uhr Carl Zeller Musikschule Multiraum Volksschule

Wann       Was       Wer      Wo

03./04. Dr. Hans-Peter GUGLER Strengberg 07432/ 25 40
10./11. Dr. med. dent. Dorota MIRASZEWSKA Waidhofen/ Ybbs 07442/ 54 193
17./18. Dr. Ernst SCHRÖCKMAIR St. Valentin 07435/ 54 475
24./25. Dr. Harald PLATTNER Rosenau 07448/ 39 10

ZAHNÄRZTENOTDIENST IM FEBRUAR

03./04. Dr. Ernst DERFLER Seitenstetten 07477/ 43 31 10
10./11. Dr. Albrecht NIEL Seitenstetten 07477/ 42 202
17./18. Dr. Katharina FÜRST Biberbach 07476/ 82 000
24./25. Dr. Dagmar SCHNEIDER Ertl 07477/ 82 30

APOTHEKEN-BEREITSCHAFT IM FEBRUAR

03./04. Dr. Gerhard MAYRHOFER Rosenau 07448/ 25 00
10./11. Dr. Manfred TROLL Kematen/ Ybbs 07448/ 23 22
17./18. Dr. Christian HINTERDORFER Allhartsberg 07448/ 59 955
24./25. Dr. Manfred TROLL Kematen/ Ybbs 07448/ 23 22

Die Daten der Apotheken-Bereitschaft für 2018 sind noch nicht verfügbar.

MUTTERBERATUNG
Die nächste Mutterberatung findet am Mittwoch, 
14. Februar 2018 von 14:00 bis 15:30 Uhr im 
Kindergarten Biberbach statt.

ORDINATIONSZEITEN DR. FÜRST
MO, DI, FR 07:30 - 12:00 Uhr  und  DI  16:00 - 18:00 Uhr
MI  13:30 - 18:00 Uhr
DO   geschlossen  Tel.:07476/82 000


